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Spätestens seit der EU-Osterweiterung
2004 stellt sich für deutsche Sicherheits-
Unternehmen die Frage, wie sie aus Grün-
den des Lohnkostenvorteils auf Mitarbeiter
aus den östlichen EU-Ländern zurückgrei-
fen können. Ein unbeschränkter Einsatz
solcher Arbeitskräfte ist in Deutschland
noch nicht möglich. Denn die Bürger der
neuen EU-Länder kommen bislang nicht in
den vollen Genuss der Freizügigkeitsbe-
stimmungen des EG-Vertrages. Lediglich
die Niederlassungsfreiheit ist heute voll-
ständig gewährleistet. Für den Einsatz von
Mitarbeitern aus den neuen EU-Ländern
bedarf es des Rückgriffs auf die Arbeitneh-
mer- und die Dienstleistungsfreiheit, die je-
doch für die neuen EU-Länder bis 2011 nur
eingeschränkt zur Anwendung kommen. 

Eine Entsendung von Arbeitnehmern aus
den neuen EU-Ländern nach Deutschland
auf Grundlage der Arbeitnehmerfreiheit ist
derzeit nicht möglich. Vielmehr sind Aus-
nahmegenehmigungen notwendig, die für
jeden Einzelfall und jedes Gewerk beantragt
werden müssen (etwa Saisonarbeiter). Un-
ter Umständen kommt jedoch ein Einsatz
auf Grundlage eines Dienstleistungs- oder
Werkvertrags in Betracht. Auch die Dienst-
leistungsfreiheit ist zwar innerhalb einer sie-
benjährigen Übergangsfrist ausgesetzt, je-
doch nur in bestimmten Branchen. In den
anderen kann ein Unternehmen aus den
neuen EU-Ländern grenzüberschreitend
gewerbliche, kaufmännische, handwerkli-
che und freiberufliche Tätigkeiten ausüben
und – das ist der entscheidende Vorteil –

Arbeit für die Nachbarn,
Wertschöpfung für sich selbst

Rechtslage und Praxis der
EU-Dienstleistungsfreiheit
im Sicherheitsgewerbe

hierfür auch eigene Mitarbeiter in Deutsch-
land einsetzen. Voraussetzung ist lediglich,
dass das Unternehmen im Rahmen einer
selbstständigen Tätigkeit tätig wird.

Angesichts der klaren Trennung zwischen
erlaubter und verbotener Dienstleistung ist
es wichtig, dass die zu Grunde liegende
Dienst- oder Werkleistung genau definiert
wird. Andernfalls können Erfüllungsan-
sprüche wegen fehlender Bestimmtheit der
Leistungspflichten nicht durchgesetzt wer-
den. Darüber hinaus muss sichergestellt
sein, dass bei Regelungen über uneinge-
schränkt zulässige Dienstleistungen keine
Arbeiten eingebunden werden, bei denen
die Dienstleistungsfreiheit noch ausge-
schlossen ist. Weitere Voraussetzung ist,
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Wichtig ist, dass nicht nur auf dem Papier
ein Werkvertrag gegeben ist. Er muss auch
als solcher gelebt werden. Andernfalls dro-
hen Sanktionen bis hin zur Strafbarkeit.
Entscheidend für das Vorliegen eines Werk-
vertrags ist, dass sich der Auftragnehmer
verpflichtet, mit dem Einsatz seiner Arbeit-
nehmer innerhalb einer bestimmten Zeit ei-
nen bestimmten Leistungserfolg herbeizu-
führen. Er darf also dem Auftraggeber nicht
nur die Überlassung seiner Mitarbeiter
schulden. Vielmehr müssen die Mitarbeiter
des Auftragnehmers stets seinen arbeits-
rechtlichen Weisungen unterstellt bleiben.
Wenn ihnen bei einem solchen Arbeits-
einsatz Betriebsmittel des Auftraggebers zur
Verfügung gestellt werden, ist dies unschäd-
lich, wenn ihre Nutzung innerhalb der eige-
nen Organisationsstrukturen des Auftrag-
nehmers erfolgt, insbesondere in Bezug auf
die Arbeitszeit und die Zahl der jeweils ein-
gesetzten Mitarbeiter.

Die EU-Dienstleistungsfreiheit ist für die
Sicherheitsbranche schon deswegen ein ge-
eignetes Instrument, weil die Auftragsver-
gabe üblicherweise auf werkvertraglicher
Basis erfolgt. Wegen der hohen formalen
Anforderungen an den Beruf des Sicher-
heits-Mitarbeiters in Polen kann von einer
hohen fachlichen Qualifikation der Bran-
chenkräfte ausgegangen werden. Grund-
sätzlich ist für den befristeten Einsatz polni-
scher Sicherheitsfirmen in Deutschland (et-
wa auf Subunternehmerbasis) keine zusätz-
liche Prüfung nach § 34a GewO erforder-
lich. Durch konsequente Nutzung der sich
bietenden Möglichkeiten lassen sich in der
für deutsche Sicherheits-Unternehmen Ko-
steneinsparungen von über 20 Prozent er-
zielen.

Das Einsparpotenzial für deutsche Sicher-
heits-Unternehmen ist dort am höchsten,
wo Tarifverträge die preisgünstige Leis-
tungserbringung am deutschen Standort
dauerhaft verhindern. Mit Subunterneh-
mern bei Großereignissen, in der Baustel-
lenbewachung oder als strategisches Flexibi-
lisierungsinstrument können die eigenen
Ressourcen besser an die Markterforder-
nisse angepasst werden. Sinkt die Nachfra-
ge, ist es leichter, Subunternehmer-Werk-
verträge zu kündigen als langjährigen Mit-
arbeitern. Zudem haftet der Werkunterneh-
mer bei Nicht- oder Schlechterfüllung –
verglichen mit einer selbst erbrachten Lei-
stung hat der Besteller hier ein zusätzliches
Sicherheitsnetz, das im Fall der Fälle viel
wert sein kann
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dass die Mitarbeiter des ausländischen Ver-
tragspartners nur vorübergehend zur Er-
bringung der Dienstleistung nach Deutsch-
land entsandt werden.


